
M 6.2.8 
Bereiche Im Sackhof 
Schließung Baulücke 
 

 
 

Innenstadtentwicklungskonzept Attendorn  M 6.2.8 

Stadt Attendorn | Planungsgruppe MWM Seite 1 31.08.2015 

Kurzbeschreibung 

(Was, Wo, Warum) 

Eine Brandwand am benachbarten Gebäude und die insgesamt zu 
verzeichnende Lage zwischen zwei Bestandsimmobilien klassifizieren 
das Grundstück, das heute als Park- und Stellplatz genutzt wird, als 
klassische Baulücke. Ihre Schließung erfolgt aus städtebaulichen 
Gründen. Der in Teilen öffentliche Parkraum ist nicht zuletzt, weil er 
verkehrserzeugend wirkt, den Grundsätzen des diesem Innenstadt-
entwicklungskonzept zugrunde liegenden Parkraumkonzeptes an die 
Peripherie der Innenstadt oder an geeignete sonstige Standorte zu 
verlagern. 
 
Die Baulückenschließung wird hier wie umliegend ablesbar eine wei-
testgehend geschlossene, verdichtete Bebauung ergeben und einen 
Bruch der baulichen Struktur beheben. Neben diesem gestalterischen 
Ansatz soll die Schließung der Baulücke der Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum dienen. 
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